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INFORMATION FÜR BAFÖG‐EMPFÄNGER*INNEN 

gültig für den B.A. Nebenfachstudiengang Gender Studies 

Um ein „ordnungsgemäßes Studium“ im Sinne des § 48 BAföG nachzuweisen, müssen folgenden 

Leistungen erbracht sein: 

Ende des 3. 
Fachsemesters 

Min. 19 CP, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 

 Modul  1 – Einführung in die Gender Studies (11 CP) 

 Modul 2 – Inter/Transdisziplinarität. Wissenschaftskritik und 
Methoden in den Gender Studies – ohne Prüfung (8 CP) 

ODER 

 Erfolgreiche Veranstaltungsbesuche und eventuell Prüfung 
aus Modul 1 im Umfang von min. 7 CP (als noch nicht 
abgeschlossenes Modul) 

 Modul 2- Inter-/Transdisziplinarität (12 CP) 
ODER 

 Erfolgreiche Veranstaltungsbesuche und eventuell Prüfung 
aus Modul 1 im Umfang von min. 7 CP (als noch nicht 
abgeschlossenes Modul) 

 Ein beliebiges, abgeschlossenes Modul aus dem 
Wahlpflichtbereich der Aufbauphase (Modul 3,4,5; 12 CP)  

ODER 

 Modul 1 – Einführung in die Gender Studies (11 CP) 

 die restlichen 8 CP können durch erfolgreiche 
Veranstaltungsbesuche in noch nicht abgeschlossenen 
Modulen nachgewiesen werden  

Ende des 4. 
Fachsemesters 

Min. 29 CP, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 

 Modul  1 – Einführung in die Gender Studies (11 CP) 

 Modul 2 – Inter/Transdisziplinarität. Wissenschaftskritik und 
Methoden in den Gender Studies – ohne Prüfung (8 CP) 

 die restlichen 10 CP können durch erfolgreiche 
Veranstaltungsbesuche in noch nicht abgeschlossenen 
Modulen nachgewiesen werden 

ODER 

 Modul 1 – Einführung in die Gender Studies (11 CP) 

 Modul 2- Inter-/Transdisziplinarität (12 CP) 

 die restlichen 6 CP können durch erfolgreiche 
Veranstaltungsbesuche in noch nicht abgeschlossenen 
Modulen nachgewiesen werden 

ODER 

 Modul 1 – Einführung in die Gender Studies (11 CP) 

 Ein beliebiges, abgeschlossenes Modul aus dem 
Wahlpflichtbereich der Aufbauphase (Modul 3,4,5; 12 CP)  

 die restlichen 6 CP können durch erfolgreiche 
Veranstaltungsbesuche in noch nicht abgeschlossenen 
Modulen nachgewiesen werden 

 


